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Anhang 8.366 
(Art. 7 Abs. 1 und 9 Abs. 1 Bst. f) 

Kennzeichnungsangaben für Einzelfuttermittel und 
Mischfuttermittel für nicht Lebensmittel produzierende Tiere 

Kapitel I: Kennzeichnung von Futtermittelzusatzstoffen 

1. Folgende Zusatzstoffe sind mit ihrer spezifischen Bezeichnung und/oder der
Kennnummer, der zugesetzten Menge und der entsprechenden Bezeichnung
der Funktionsgruppe gemäss Anhang 6.1 oder der Kategorie nach Artikel 25
FMV aufzuführen:

a. Zusatzstoffe, für die ein Höchstgehalt für mindestens ein nicht der
Lebensmittelgewinnung dienendes Tier festgelegt ist;

b. Zusatzstoffe der Kategorien «zootechnische Zusatzstoffe» sowie
«Kokzidiostatika und Histomonostatika»;

c. Zusatzstoffe, bei denen der in der Zulassung empfohlene Höchst-
gehalt überschritten wird.

Die Angaben auf der Etikette sind gemäss der Zulassung des entspre-
chenden Zusatzstoffs zu machen. 

Die zugesetzte Menge wird als Menge des entsprechenden Zusatzstoffs aus-
gedrückt, ausser in dessen Zulassung steht ein Stoff in der Spalte «Mindest-
gehalt/Höchstgehalt». In diesem Fall wird die zugesetzte Menge als Menge 
dieses Stoffs ausgedrückt. 

2. Bei Zusatzstoffen der Funktionsgruppe «Vitamine, Provitamine und che-
misch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung», die nach Ziff. 1 angegeben
werden müssen, kann auf der Etikette statt der zugesetzten Menge in der
Rubrik «Zusatzstoffe» die für die gesamte Haltbarkeitsdauer garantierte Ge-
samtmenge in der Rubrik «Analytische Bestandteile» angegeben werden.

3. Die Bezeichnung der Funktionsgruppe nach den Ziffern 1, 5 und 7 kann er-
setzt werden durch die in der Tabelle in Anhang 8.2 Ziff. 3 aufgeführte ent-
sprechende Abkürzung, sofern Anhang 6.1 keine Abkürzung vorsieht.

4. Futtermittelzusatzstoffe, auf deren Vorhandensein auf der Etikette mit Wor-
ten, Bildern oder Illustrationen hingewiesen wird, sind je nach Fall gemäss
Ziff. 1 oder 2 anzugeben.

5. Abweichend von Ziff. 1 kann für Zusatzstoffe der Funktionsgruppen «Kon-
servierungsmittel», «Antioxidationsmittel», «Farbstoffe» und «Aromastof-
fe» gemäss Anhang 6.1. lediglich die betreffende Funktionsgruppe angege-
ben werden. In diesem Fall werden die Angaben gemäss Absatz 1 und 2 von

66 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des WBF vom 31. Okt. 2018 (AS 2018 4453). 
Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des WBF vom 11. Nov. 2020 (AS 2020 5571) und 
der V des BLW vom 23. April 2021, in Kraft seit 1. Juni 2021 (AS 2021 256). 

Hinweis: Dieses Dokument wird vom BLW zu reinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die Vollständigkeit und Aktualität der Daten wird nicht 
gewährleistet und unterliegt nicht in der Verantwortung des BLW. Für ein vollständiges Dokument verweisen wir auf die geltende Verordnung.
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dem für die Kennzeichnung verantwortlichen Betrieb auf Anfrage des Käu-
fers mitgeteilt. 

6. Der für die Kennzeichnung verantwortliche Betrieb gibt auf Anfrage des 
Käufers die Bezeichnungen, die Kennnummer und die Funktionsgruppe der 
Futtermittelzusatzstoffe an, die unter den Ziff. 1, 2 und 4 nicht aufgeführt 
sind. Ausgenommen sind Aromastoffe. 

7. Die Bezeichnung der Futtermittelzusatzstoffe, die unter den Ziff. 1, 2 und 4 
nicht aufgeführt sind, oder zumindest die Funktionsgruppe «Aromastoffe» 
kann fakultativ angegeben werden. 

8. Wird ein sensorischer oder ernährungsphysiologischer Futtermittelzusatz-
stoff fakultativ angegeben, so ist, unbeschadet der Bestimmungen nach Zif-
fer 7, auch die zugesetzte Menge nach Ziffer 1 oder, bei Futtermittel-
zusatzstoffen der Funktionsgruppe «Vitamine, Provitamine und chemisch 
definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung», die während der gesamten Halt-
barkeitsdauer garantierte Gesamtmenge nach Ziffer 2 anzugeben. 

9. Zählt ein Futtermittelzusatzstoff zu mehr als einer Funktionsgruppe, ist auf 
der Etikette die Funktionsgruppe oder die Kategorie anzugeben, die beim be-
treffenden Futtermittel seiner Hauptfunktion entspricht.  

10. Die Angaben zur korrekten Verwendung von Einzelfuttermitteln und Misch-
futtermitteln, wie sie in der Zulassung festgehalten sind, werden auf der Eti-
kette angegeben.  

Kapitel II: Kennzeichnung der analytischen Bestandteile 

1. Die analytischen Bestandteile von Mischfuttermitteln für nicht der Lebens-
mittelgewinnung dienende Tiere sind auf der Etikette in einer Rubrik «Ana-
lytische Bestandteile» wie folgt anzugeben:   
Mischfuttermittel Zieltierart Analytische Bestandteile 

Alleinfuttermittel Katzen, Hunde und Pelztiere 
Katzen, Hunde und Pelztiere 
Katzen, Hunde und Pelztiere 
Katzen, Hunde und Pelztiere 

– Rohprotein 
– Rohfaser 
– Rohfett 
– Rohasche 

Ergänzungsfuttermittel: 
Mineralstoffe 

Alle Tierarten 
Alle Tierarten 
Alle Tierarten 

– Calcium 
– Natrium 
– Phosphor 

Ergänzungsfuttermittel: 
andere 

Katzen, Hunde und Pelztiere 
Katzen, Hunde und Pelztiere 
Katzen, Hunde und Pelztiere 
Katzen, Hunde und Pelztiere 

– Rohprotein 
– Rohfaser 
– Rohfett 
– Rohasche  

2. Für Stoffe, die in diese Rubrik fallen und auch sensorische oder ernährungs-
physiologische Futtermittelzusatzstoffe sind, wird die Gesamtmenge ange-
geben. 
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3. Wird der Energiewert und/oder der Proteinwert angegeben, müssen die ein-
schlägigen Bestimmungen von Anhang 8.6 eingehalten werden. 


